
MASSGESCHNEIDERTE 
SICHERHEIT
FÜR ALLE FREIEN BERUFE



DEFINITION
BERUFSGRUPPE FREIBERUFLER

Wer ist selbstständig, aber nicht Freiberufler? Die genaue Definition  
und ihre Konsequenzen sind vielen nicht hundertprozentig klar.  
Werfen wir zur Sicherheit einen Blick in den Gesetzestext, den § 18 
des Einkommensteuergesetzes:

„Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte 
wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende 
oder erzieherische Tätigkeit, die selbstständige Berufstätigkeit der 
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, 

Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte,  
vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Den-
tisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmet-
scher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein Angehöriger eines 
freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich 
tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte 
bedient; Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse 
leitend und eigenverantwortlich tätig wird.“

Wer ist Freiberufler und wer nicht? 



SIE SIND SELBSTSTÄNDIG 
ODER HABEN ES VOR

Sie haben investiert …

• in Ihre Ausbildung
• in Ihr/Ihre Unternehmen/Praxis/Kanzlei
• in Ihre Mitarbeiter
• in Ihre Familie

Wer kümmert sich um die Absicherung …

• Ihrer Arbeitskraft
• Ihrer Sachwerte & Erträge
• Ihrer Mitarbeiter
• Ihrer Haftung
• Ihrer Altersversorgung



MARTENS & PRAHL 
EIN STARKER PARTNER 
AN IHRER SEITE
Wir analysieren und bewerten Ihren bisherigen Versicherungsbestand nach:

Wir stellen Ihnen diese Ergebnisse dar und beraten Sie über  
mögliche Verbesserungen. Sie haben nur noch einen Ansprech- 
partner in allen Versicherungsfragen, egal ob sie Vertragsangelegen-
heiten oder Schäden betreffen. Wir arbeiten mit vielen namhaften  
Versicherern zusammen. Neben der Vertragsbetreuung begleiten wir 
Sie auch kompetent in allen Schadenfällen.

Wir handeln ausschließlich in Ihrem Interesse und  vertreten dieses  
gegenüber den Versicherern. Wir verstehen uns als „Anwalt des  

Kunden“ in allen Versicherungsfragen. Ihnen entstehen keine  
zusätzlichen Kosten, da wir unsere Courtagen von den Versicherern 
erhalten. 

Grundsätzlich gilt: Für jedes Problem wird eine individuelle Versiche-
rungslösung durch unser Team erarbeitet. Die Zufriedenheit unserer 
Kunden ist der Maßstab für die Qualität unserer Arbeit.

• Ihrem tatsächlichen Versicherungsbedarf
• den Versicherungslücken
• dem Preis-Leistungs-Verhältnis

WIR
MACHEN DAS



Krankentagegeld 

Die Krankentagegeldversicherung sichert Ihren Lebensstandard,  
wenn Sie durch eine Krankheit oder einen Unfall arbeitsunfähig  
werden. Der Versicherer zahlt das vereinbarte Krankentagegeld  
nach Ablauf der vereinbarten Karenzzeit. Das Krankentagegeld  
soll die Einkommenslücke schließen, die zwangsläufig entsteht.  
Zudem können auch fortlaufende Kosten darüber abgesichert  
werden. Der private Versicherer leistet grundsätzlich unbegrenzt,  
solange eine Aussicht auf absehbare Heilung besteht. 

Berufsunfähigkeit

Sollte die Berufsunfähigkeit feststehen, genießen Sie als Freiberufler  
grundsätzlich eine Absicherung über das jeweilige Versorgungswerk.  
Im Laufe der letzten Jahre haben viele Versorgungswerke die  
Leistungsvoraussetzung jedoch verschärft. Häufig wird erst ab  
einer Berufsunfähigkeit in Höhe von 100 % geleistet. Die private  
Berufsunfähigkeitsversicherung leistet bereits ab 50 % andauernder 
Berufsunfähigkeit. 

Krankenversicherung

Die Krankenversicherung erstattet die Kosten für die medizinisch  
notwendigen Behandlungen und Unterbringung. Unabhängig ob  
private oder gesetzliche Krankenversicherung, sollte darauf geachtet  
werden, dass die Leistungen dem eigenen Bedarf und Anspruch  
entsprechen.

Betriebsausfall- oder Praxisausfallversicherung

Im Fall einer anhaltenden Krankheit ist das Arbeiten gar nicht 
oder nur eingeschränkt möglich. Die Kosten Ihres Betriebs oder  
Ihrer Praxis laufen allerdings weiter (Miete, Gehälter, Sozial- 
abgaben, Leasingraten …). Die Praxisausfallversicherung deckt diese  
Positionen, wenn Sie aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls  
nicht in der Lage sind zu arbeiten und entsprechend die Kosten 
zu decken. Zudem leistet der Versicherer auch den entgangenen  
Gewinn für die Zeit des Ausfalls.

ARBEITS-
KRAFT



Immobilie  

„Ihre Immobilie sollten Sie durch eine Versicherung schützen.“  
Das ist nichts Neues und oftmals durch einen etwaigen Kreditgeber  
sogar vorgeschrieben. Dass es erhebliche Unterschiede bei Art und  
Umfang des Versicherungsschutzes gibt, vielleicht schon. Eine gute  
und Ihren Bedürfnissen angepasste Immobilienversicherung ist  
die Grundlage für Ihre Existenzsicherung. 

Einrichtung 

Hochwertige Einrichtungsgegenstände und professionelles Equip- 
ment sind Ihnen und Ihren Klienten wichtig. Sie wissen, dass  
modernes Arbeitsgerät für Ihren Beruf selbstverständlich ist und  
dass es keinen Zweitmarkt für Ihre Ausstattung gibt. Daher sind  
der Schutz und die kurzfristige Wiederbeschaffung Ihrer Einrich- 
tungsgegenstände für Sie von existenzieller Wichtigkeit. 

Betriebsunterbrechung 

Und wenn der Betrieb durch ein unverschuldetes Ereignis doch 
einmal stillsteht? Wie geht es weiter? Sind Ihre Einkünfte in  
einem solchen Fall gesichert? 
 

Cyber 

Ohne IT und Internet ist es immer schwieriger, den Geschäfts-
betrieb aufrecht zu erhalten. Die zunehmende Digitalisierung 
betrifft auch Ihren Beruf und eine funktionierende technische  
Infrastruktur ist für Sie und Ihre Kunden immer wichtiger.  
IT-Netzwerke und Internetauftritte, egal welcher Unternehmens- 
größe, werden immer öfter zur Zielscheibe digitaler Angriffe.  
Handeln Sie jetzt und nutzen Sie unsere Expertise, Schwachstellen  
in Ihrer IT-Infrastruktur aufzudecken, um dann gemeinsam mit uns 
nach möglichen Lösungen zu suchen. 

Elektronik 

Telefonanlage, Computer, Infrastruktur. Viele Ihrer täglichen beruf- 
lichen Abläufe hängen direkt von technischen Geräten und  
Anlagen ab. Sie können unvorhersehbare Sachschäden z. B. durch  
Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter absichern.

SACHWERTE &
ERTRÄGE



Betriebliche Krankenversicherung   

Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, zu halten und zu motivieren  
und gleichzeitig ihre Gesundheit und Arbeitskraft zu erhalten  
ist möglich. Ihre Mitarbeiter profitieren von Krankenversicherungs-
leistungen, die der privaten Krankenversicherung entsprechen und –  
je nach Mitarbeiteranzahl – mit vereinfachter Gesundheitsprüfung 
abgeschlossen werden können. 

Betriebliche Altersversorgung 

Nicht nur, weil Ihre Mitarbeiter einen Rechtsanspruch auf Entgelt- 
umwandlung haben – die bAV ist eine gute Möglichkeit, steueroptimiert  
für das Alter vorzusorgen. Als Arbeitgeber können Sie ebenfalls  
steuerliche Vorteile nutzen und Lohnnebenkosten einsparen. Keine  
Scheu vor rechtlichen Fallstricken: Bei MARTENS & PRAHL arbeiten 
viele Mitarbeiter, die Sie zu allen Fragen rund um die bAV beraten  
können. 

Unfallversicherung

Die Berufsgenossenschaft erbringt zwar Leistungen bei Arbeits- 
und Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten Ihrer Mitarbeiter – mit 
einer Unfallversicherung, die sie freiwillig abschließen können,  
sind diese aber nicht vergleichbar. Als Arbeitgeber können Sie die  
Versorgungssituation Ihrer Mitarbeiter nach Unfällen entscheidend 
verbessern – Sie bestimmen, ob nur berufliche oder auch private  
Unfälle versichert werden sollen. Gruppenversicherungen bieten  
verhältnismäßig günstige Prämien und eine vereinfachte Gesund-
heitsprüfung.

MIT-
ARBEITER



Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung   

Hierüber sind Personen- und Sachschäden versichert, die Sie im  
Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit gegenüber Dritten verursachen.  
Wichtig sind jedoch auch die Funktionen der Prüfung von  
Ansprüchen und die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen 
(passiver Rechtsschutz), die Ihnen gegenüber erhoben werden.

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

In der Funktionsweise ist diese wie die Betriebshaftpflichtver- 
sicherung, nur dass hier reine Vermögensschäden (nicht aus einem 
Personen- oder Sachschaden resultierend) versichert gelten. Wenn 
Sie in einem beratenden (z. B. Rechtsanwalt, Dienstleister) oder  
planenden (z. B. Ingenieure) Beruf tätig sind, ist dieser Versicherungs-
schutz von entscheidender Bedeutung. 

Rechtsschutzversicherung

Neben einem Schadenersatzanspruch gegen Sie kann es auch  
anderweitig zu Konflikten kommen (Streit mit einem Mitarbeiter, 
dem Finanzamt, im Straßenverkehr etc.). Entsprechende Anwalts- 
und Gerichtskosten können über eine Rechtsschutzversicherung  
abgesichert werden.

Strafrechtsschutz 

Im beruflichen Umfeld unterliegen Sie einer Vielzahl von gesetzlichen 
Vorschriften und Bestimmungen (Steuerrecht, Unfallverhütungs- 
vorschriften etc.). Häufig genügt bereits ein Verdacht zur Einleitung  
eines Ermittlungsverfahrens. Die Kosten für ein solches Verfahren  
und die Verteidigung sind in der Regel sehr hoch und über eine  
allgemeine Rechtsschutzversicherung nicht abgedeckt. Hierfür muss 
eine Strafrechtsschutzpolice abgeschlossen werden.

HAFTUNGS-
RISIKO



Ruhestandsvorsorge   

Haben Sie sich schon einmal ausgerechnet, mit welcher Rente Sie  
später rechnen dürfen? Freiberufler sind oft nicht in der gesetz- 
lichen Rentenversicherung pflichtversichert. Dafür bestehen aber  
möglicherweise Ansprüche aus berufsständischen Versorgungs- 
werken. Lassen Sie uns gemeinsam feststellen, welche Möglich- 
keiten es für Sie noch gibt, (staatlich geförderte) Altersversorgung  
zu betreiben und sich auf die Rente zu freuen. Passen Sie Ihre  
Rente an Ihren Versorgungsbedarf an – nicht umgekehrt.

Todesfallabsicherung

Wer denkt schon gern über diesen Fall nach? Schlafen kann man  
aber trotzdem besser, wenn man weiß, dass Familie und/oder  
Geschäftspartner im schlimmsten Fall zumindest finanziell abge- 
sichert sind. 

Immobilienabsicherung

Auch eine Immobilie ist Teil Ihrer Altersversorgung und  
Vermögensbildung für Sie und Ihre Familie. Vorher müssen jedoch 
oft noch Kredite getilgt werden. Eine Todesfallabsicherung, die auf 
die Immobilienfinanzierung zugeschnitten ist, stellt sicher, dass Ihre  
Familie „Haus & Hof“ noch halten kann, wenn Sie vorzeitig versterben. 

Vorsorgevollmachten & Nachfolgeregelungen

Niemand kann alles können. Wenn es um rechtssichere Vorsorge- 
vollmachten oder die Regelung Ihrer Nachfolge geht, steht uns ein 
großes Netzwerk namhafter Experten zur Verfügung. Gemeinsam  
erarbeiten wir ein Konzept, das Ihrem Bedarf entspricht.

ALTERS-
VORSORGE



LASSEN SIE UNS REDEN

MARTENS & PRAHL Versicherungskontor GmbH & Co. KG

Moislinger Allee 9 c · 23558 Lübeck
T 0451 88 18 0 · F 0451 88 18 280
www.martens-prahl.de

Klartext zum Thema Freiberufler:
Unser Film mit den wichtigsten Antworten auf alle Fragen.
www.freiberufler.martens-prahl.de  




